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RS OGH 1967/5/24 2Ob143/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.1967

Norm

ABGB §1304 BIIb

StVO §14 Abs2

Rechtssatz

Verschuldensteilung 2 : 1 zum Nachteil eines Personenkraftwagen - Lenkers, der ohne Beachtung des 9ießenden

Verkehrs auf einer dem schnellen Überlandverkehr dienenden Straße umkehrt und hiebei mit einem

Personenkraftwagen kollidiert, dessen Lenker sich nicht rechtzeitig und wirksam auf diese unklare Verkehrslage

einstellt.

Entscheidungstexte

2 Ob 143/67

Entscheidungstext OGH 24.05.1967 2 Ob 143/67

Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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